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Erste Änderung der Prüfungsordnung 
für das weiterbildende Studium 

"Recht für Patentanwältinnen und Patentanwälte“  
an der FernUniversität in Hagen  

vom 22. Dezember 2017 
(für Zulassungen ab 01. Februar 2018) 

vom 05. Oktober 2021 
 

Gemäß § 2 Abs. 4 und § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes zur Änderung des Kunsthochschulgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften im 
Hochschulbereich vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 331), in Kraft getreten am 15. April 2021, hat die 
FernUniversität in Hagen folgende Ordnung erlassen. 

 

Artikel I 

Die Prüfungsordnung für das weiterbildende Studium "Recht für Patentanwältinnen und 
Patentanwälte“ an der FernUniversität in Hagen vom 22. Dezember 2017 (für Zulassungen ab  
01. Februar 2018) wird wie folgt geändert: 

 

Nach § 5 wird einer neuer § 5a eingefügt, der wie folgt lautet: 
 

„§ 5a Durchführung einer mündlichen Prüfung als häusliche Videoprüfung 
  
(1) Mündliche Prüfungen können auf Antrag im Einvernehmen mit allen Prüfungsbeteiligten als 
häusliche Videoprüfung abgenommen werden. Die häusliche Videoprüfung wird über eine von der 
Hochschule bereitgestellte Kommunikationssoftware durchgeführt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf 
diese Prüfungsform. 
 
(2) Die Durchführung einer Videoprüfung ist zwingend mit den nachfolgenden besonderen 
Mitwirkungspflichten verbunden, denen sich die Prüfungsbeteiligten mit ihrer Zustimmung zum 
Videoformat verpflichten: 
 

1. Die Studierenden sind verpflichtet, sich für die Dauer einer häuslichen Videoprüfung allein in 
einem Raum aufzuhalten und die erforderliche technische Ausstattung für eine Ton- und Bild- 
Kommunikation vorzuhalten. Die erforderliche technische Ausstattung umfasst einen Computer 
einschließlich Kamera, Mikrofon und Lautsprecher bzw. Headset, sowie eine für eine 
Videokonferenz ausreichende Internetverbindung. 

 

2. Alle Prüfungsbeteiligten stellen sicher, dass sie in ihrem Aufenthaltsraum während der Prüfung 
nicht gestört werden.  
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3. Alle Prüfungsbeteiligten sind verpflichtet, ggf. auftretende technische Störungen 
schnellstmöglich zu beseitigen. Die Prüfung wird für die Dauer einer Störung unterbrochen; Art 
und Dauer der Störung soll im Prüfungsprotokoll vermerkt werden. Im Falle einer kurzzeitigen 
Unterbrechung soll die Prüfung nach dem Ende der Störung fortgesetzt werden. Im Falle längerer 
oder mehrfacher Störungen soll die Prüfung abgebrochen werden. Bei Prüfungsabbruch gilt die 
Prüfung als nicht unternommen, wenn die Störung nicht von der/dem Studierenden zu vertreten 
ist.  Die Entscheidung über die Fortsetzung der Prüfung trifft die Prüferin/der Prüfer.  

 

4. Eine Aufzeichnung der Prüfung findet nicht statt. Der Mitschnitt einer häuslichen Videoprüfung, 
ganz oder auch teilweise, ist allen Prüfungsbeteiligten untersagt.“ 

 

Artikel II 

Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der 
FernUniversität in Hagen in Kraft.  

 

Ausgefertigt nach Überprüfung durch das Rektorat der FernUniversität in Hagen aufgrund des 
Beschlusses des Fakultätsrats der Rechtswissenschaftlichen Fakultät vom 05. Oktober 2021. 
 

 

Hagen, den 27. Oktober 2021 

 

Der Dekan 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
FernUniversität in Hagen 
 

gez. 
Professor Dr. Stephan Stübinger 

 Die Rektorin der 
FernUniversität in Hagen 
 
 

gez. 
Professorin Dr. Ada Pellert 

 
 

Rügeausschluss: 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes oder des Ordnungs- oder 
des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule kann gegen diese Ordnung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden,  
es sei denn, 
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die  
    verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 
4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des  
    Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden. Die aufsichtsrechtlichen Befugnisse nach  
   § 76 HG bleiben unberührt. 
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